
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Südmo Projects GmbH (05.07.07)
 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an, es sei denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.  
2. Alle Vereinbarungen die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.  
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 
310 Abs. 1 BGB.  
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Besteller.  
 

§ 2 Angebot  
1. Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 
2. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und 
anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir sind verpflichtet vom Besteller als 
vertraulich bezeichnet Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu  
machen.  
3. Werden bei der Herstellung von uns im Auftrag des Bestellers dessen Muster, 
Zeichnungen und sonstige Angaben verwendet, so trägt der Besteller  gegenüber 
Dritten die alleinige Verantwortung dafür, dass hierdurch keine Rechte Dritter verletzt 
werden. Er trägt auch die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.   
 
§ 3 Umfang der Lieferung 
1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
maßgebend. Im Falle eines Angebots von uns mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer 
Annahme gilt das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
Konstruktions- und Formänderung des Liefergegenstandes bleiben uns vorbehalten, 
soweit der Liefergegenstand nicht grundlegend geändert wird und die Änderung für den 
Besteller zumutbar ist.  
 
§  4 Preise - Zahlungsbedingungen  
1. Unsere Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung „ab Werk“, einschließlich 
Verladung im Werk, jedoch ausschließlich  Verpackung; diese wird gesondert in 
Rechnung gestellt. 
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden 
wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Rechnungen enthalten; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen.  
4. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Es 
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Der Abzug 
von Skonto bedarf der gesonderten schriftlichen Vereinbarung.  
5. Bei Auftragswerten ab 50.000 € netto gilt folgender Zahlungsmodus, wenn 
ausdrücklich nichts anderes vereinbart ist: 1/3 Anzahlung nach Eingang der 
Auftragsbestätigung,  1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt wurde, dass die Hauptteile 
versandbereit  sind, der Restbetrag innerhalb eines weiteren Monats. Die jeweiligen 
Teilzahlungen sind netto (ohne Abzug) zu leisten. Zahlungen sind unmittelbar an uns 
zu leisten oder an einen Bevollmächtigen, wenn  dieser die schriftliche Vollmacht zur 
Entgegennahme von Zahlungen erhalten hat.  
6. Im internationalen Geschäft gelten besondere Zahlungsbedingungen, die im 
jeweiligen Angebot und/oder der jeweiligen Auftragsbestätigung näher spezifiziert 
werden. 
7. Schecks und Wechsel werden nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
entgegengenommen. Die Bezahlung ist erst dann erfolgt, wenn die Zahlungen uns 
gutgeschrieben worden sind. Wechselspesen trägt der Besteller.  
8. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozent-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Können wir 
einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu 
machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des 
Zahlungsverzugs kein oder wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  
9. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltensrechts nur befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und der Anspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.  
 
§ 5 Lieferzeit 
1. Die Angaben von Lieferzeiten sind unverbindlich, solange diese nicht vom 
Lieferanten bestätigt worden sind. 
2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
Beibringung der vom Besteller zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen, 
Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme 
zu erfolgen hat ist der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der 
Abnahmebereitschaft. 
4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 
bei einem Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann 
für uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs 
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem 
Besteller baldmöglichst mitteilen.  
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weiter gehende 
Ansprüche blieben vorbehalten. 
 
 

 
6. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend 
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung 
entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 0,5 Prozent 
des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach 
Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 
Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist 
zu beliefern.  
7. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers 
voraus. Sie steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
 
§ 6 Gefahrenübergang und Entgegennahme  
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller 
über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen 
haben. Auf Wunsch des Bestellers werden wir den Liefergegenstand auf seine Kosten 
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige 
versicherbare Risiken versichern.  
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; 
wir sind jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu 
bewirken, die dieser verlangt. 
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, 
vom Besteller entgegenzunehmen.  
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit diese dem Besteller zumutbar sind.  
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt  
1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
2. Wird sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige  Schäden zu versichern, sofern nicht 
der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung 
übereigenen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügung durch 
dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß 
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der  Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten einer Klage zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens  oder bei Verletzung einer Pflicht 
nach Abs. 3 dieser Bestimmung den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der 
Rücknahme durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme 
des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen. 
5. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Besteller zur 
Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen, sobald der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug kommt.  
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Besteller erfolgt stets im Namen und 
im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, 
so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von 
uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt 
wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.  
 
§ 8 Haftung für Mängel  
 1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seiner nach § 377 
HGB Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 2. Sofern ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen insbesondere 
Transportwege, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde.  
 3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Bei nur geringfügigen Vertragswidrigkeiten 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein 
Rücktrittsrecht, sondern nur ein Minderungsrecht zu.  
 4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen sofern der Besteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.  
 5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  
 6. Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 3 vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden  oder auf eine maximale Summe von € 2,5 Mio. 
begrenzt. 
7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem  
Produkthaftungsgesetz.  
8. Soweit nicht vorstehend genannt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
9. Wir haften nicht für Mängel die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.  
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritter, natürliche Abnützung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, ungeeignet Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische Einflüsse,  
sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, ferner falsche Angaben 
des Bestellers oder seiner Berater über betrieblichen und technischen 
Voraussetzungen sowie die chemischen  physikalischen Bedingungen für den Einsatz 
des Liefergegenstandes. 
10. Die Verjährungsfrist von Mängelansprüche beträgt 12 Monate gerechnet ab 
Gefahrenübergang.  
11. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Lieferung der mangelhaften Sache. 
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§ 9 Gesamthaftung  
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen ist, ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.  
2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 
§ 10 Verjährung eigener Ansprüche 
Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. 
Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB. 
 
§ 11 Softwarenutzung 
1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht 
ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software, einschließlich ihrer 
Dokumentation, zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten 
Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System 
ist untersagt. 
2. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. 
UrhG) vervielfältigen, überarbeiten oder übersetzen. Der Besteller verpflichtet sich, 
Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne 
unser vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 
3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der 
Kopien, bleiben beim Lieferanten bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von 
Unterlizenzen ist nicht zulässig. 
4. Soweit die Software nicht von uns hergestellt ist, gelten die Lizenzbedingungen des 
jeweiligen Softwareherstellers. Im Falle von Mängeln der Software tritt der Lieferant 
sämtliche Ansprüche, die ihm gegen den Softwarehersteller zustehen, an den Besteller 
ab. Der Besteller wird Mängel zunächst gegen den Softwarehersteller geltend machen 
und nur, wenn Ansprüche gegen den Hersteller nicht beitreibbar sind, haftet der 
Lieferant subsidiär. Die Pflicht zur Lieferung von Updates oder Upgrades der Software 
besteht nicht.  
 
12. Zusatzbedingungen bei Montagearbeiten 
Soweit wir gemäß Auftragsbestätigung auch Montagearbeiten durchzuführen haben, 
gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat das Montagepersonal bei der Durchführung der Montage auf seine 
Kosten zu unterstützen. 
2. Er hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Montageplatz notwendigen 
Unfallverhütungs- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Er hat auch den Montageleiter 
über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für das 
Montagepersonal von Bedeutung sind. 
3. Der Besteller hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung des Montagepersonals bei 
Vorlage der entsprechenden Arbeitszeitformulare wöchentlich zu bescheinigen, 
 

4. Der Besteller ist auf seine Kosten insbesondere zu folgenden technischen 
Hilfestellungen verpflichtet: 
a) Vornahme aller Erd-, Fundament-, Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließlich 
Beschaffung der notwendigen Baustoffen. Die Arbeiten müssen vom Besteller vor 
Montagebeginn beendet worden sein.  
b) Bereitstellung der notwendigen geeigneten Hilfskräfte in der für die Montage 
erforderlichen Zahl und Zeit. Die Hilfskräfte haben die Weisungen des Montageleiters 
zu befolgen. Für Hilfskräfte übernehmen wir keine Haftung. 
c) Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werkzeuge (z.B. 
Hebewerkzeuge), sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände- und stoffe (z.B. 
Rüsthölzer, Zement, Reinigungs- und Dichtungsmaterial etc.) einschließlich 
Entsorgung von Problemstoffen, wie z.B. Altöl, Altfette, Asbeststoffe  etc. 
d) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der 
erforderlichen Anschlüsse. 
e) Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die 
Aufbewahrung des Werkzeuges des Montagepersonals.  
f) Transport der Montageteile am Montageplatz, Schutz der Montagestelle und 
Materialien vor schädlichen Einflüssen jeder Art, Reinigen der Montagestelle. 
g) Bereitstellung geeigneter, diebstahlsicherer Aufenthalts- und Arbeitsräume (mit 
Beheizung, Beleuchtung, sanitären Anlagen) für das Montagepersonal.  
5. Die  technische Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass die Montage 
unverzüglich nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und ohne Verzögerung 
bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden kann. Soweit besondere 
Pläne oder Anleitungen des Lieferanten (Montageunternehmers) erforderlich sind, stellt 
dieser  sie dem Besteller rechtzeitig zur Verfügung. 
6. Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so ist der Lieferant 
(Montageunternehmer) nach Ankündigung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem 
Besteller obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten 
vorzunehmen. Im übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des 
Lieferanten (Montageunternehmers) unberührt. 
7. Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage zur 
Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu 
deren Vornahme, bereit ist. 
8. Der Besteller ist zur Abnahme der Montage verpflichtet, sobald ihm deren 
Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung 
des montierten Liefergegenstandes stattgefunden hat.     
 
§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Teilnichtigkeit 
1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. Die 
Geltung des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.  
2. Sofern der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. 
Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  
3. Erfüllungsort ist Riesbürg. 
 
Stand:  05. Juli 2007 

 


	Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Südmo Projects GmbH (05.07.07) 
	Stand:  05. Juli 2007


